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Liste der im Amtsbezirk des Generalkonsulats
bekannten Rechtsanwälte

Haftungsausschluss

Diese Angaben erfolgen aufgrund von Informationen, die dem Generalkonsulat zum Zeitpunkt der 
Abfassung vorlagen. Die Angaben und insbesondere die Benennung der Anwälte und sonstigen 
Rechtsbeistände erfolgt unverbindlich und ohne Gewähr. Der Mandant hat für alle Kosten und 
Gebühren im Zusammenhang mit dem erteilten Mandat selbst aufzukommen.

Landesspezifische Besonderheiten bei der Rechtsverfolgung bzw. -wahrung

Örtliche, sachliche und instanzielle Zuständigkeit - welche Anwälte sind vor welchen Gerichten 
zugelassen?
Prozessanwälte sind die am Gerichtsort zugelassenen emiratische Anwälte. Prozessanwälte können 
vor jedem Gericht in den V.A.E. und in allen Instanzen auftreten. Neben den Prozessanwälten gibt es 
ausländische Anwälte, die als selbständige „Beratungsanwälte“ zugelassen sind. Deren Tätigkeitsfeld 
ist weitreichend und umfaßt praktisch die Beratung auf allen Rechtsgebieten. Insbesondere bei 
umfangreichen Prozessen oder wenn eine ausländische Partei involviert ist, wird häufig ein 
„Beratungsanwalt“ vorgeschaltet, dessen Tätigkeit dem des britischen Solicitor vergleichbar ist.

Anwalts- oder Notariatszwang
Für den Kläger besteht Anwaltszwang (bis auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten). Dem Beklagten steht 
es frei einen Anwalt zu bestimmen. Gewisse Rechtshandlungen oder Urkunden erfordern eine 
notarielle Beglaubigung aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift. Teilweise auch ohne 
Rechtsgrundlage, wenn das aus den Umständen heraus der Verwaltung oder der Rechtspraxis 
sachgerecht erscheint. Notare haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten keine selbständigen 
privaten Büros, sondern sind Angestellte der örtlichen Emirats- Gerichte, bei denen besondere 
Abteilungen für Notariatsangelegenheiten eingerichtet wurden.

Inwieweit haben Inhaftierte Anspruch auf einen Pflichtverteidiger?
Inhaftierte haben keinen Anspruch auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers. Es liegt jedoch im 
Ermessen des Gerichts, einen Anwalt beizuordnen. Über die Erstattung der Anwaltskosten sowie 
deren Höhe entscheidet das Gericht durch Beschluß.

Gebührenregelung

Gerichtsgebühren
Die Gerichtsgebühren für jeden Verfahrensabschnitt sind in voller Höhe vom
Antragsteller/Kläger im voraus zu entrichten. Im Falle des Obsiegens sind sie vom Beklagten neben 
eventuellen Übersetzungskosten und Zwangsvollstreckungskosten zu erstatten. Die Höhe der 
Gebühren ist in den einzelnen Emiraten unterschiedlich:



Anwaltsgebühren
Eine Anwaltsgebührenordnung gibt es nicht. Das Honorar unterliegt der Parteivereinbarung. 
Gebühren in Beratungsangelegenheiten basieren in der Regel auf Stundenhonorar. Die Stundensätze 
liegen etwa zwischen Dhs 1.000,--und Dhs 2.000,--. Erfolgshonorare sind zulässig und werden 
manchmal auch zusätzlich zum Stundenhonorar vereinbart. Die Prozessgebühren des Anwalts 
betragen in der Regel zwischen 5 % und 10 % vom Streitwert, abhängig vom Schwierigkeitsgrad und 
der Höhe des Streitwertes. Häufig wird ein Mindesthonorar (ca. Dhs 10.000,-) verlangt. 
Erfolgshonorare sind zulässig, werden in der Regel aber zusätzlich vereinbart (ebenfalls zwischen 5 % 
und 10 %). Im Falle des Obsiegens wird im Urteil der Betrag festgelegt, den der Gegner von den 
Prozeßkosten (neben Gerichtsgebühren und Gerichtskosten s.o.) zu erstatten hat. Er beträgt in der 
Regel einige Hundert und
steigt bei hohem Streitwert auf einige Tausend Dirhams, liegt aber erheblich unter den tatsächlich 
angefallenen außergerichtlichen Kosten. In der Regel werden die vereinbarten Gebühren im Voraus 
verlangt.

Prozesskostenhilfe
Auf begründeten Antrag kann das Gericht die Gerichtskosten ganz oder teilweise erlassen. Diese 
Regelung gilt jedoch nur für V.A.E. Staatsangehörige. Kann ein Beklagter wegen Arbeitsunfähigkeit 
nicht für die Anwaltskosten aufkommen, steht es im Ermessen des Gerichts, ihm einen Anwalt 
beizuordnen.

Andere Institutionen, die sich mit Rechtsverfolgung/Rechtsberatung befassen
Wohltätigkeitsorganisationen, die bestimmte kostenlose Rechtsberatungen gewähren, gibt es nicht. 
Örtliche Industrie-und Handelskammern sind bei handelsrechtlichen Streitigkeiten nur vermittelnd 
tätig. Eine Beratungstätigkeit gegen Gebühr üben sie nicht aus.

Liste der Anwälte (ohne Gewähr)

Fichte & Co Legal Consultancy
Sheikh Zayed Road
Business Bay, Prism Tower, 19th Floor
Dubai- UAE

Tel: +971 4 4357 577 
Fax: +971 4 4357 578 
E-Mail: info@fichtelegal.com

Fachrichtung:
-Schifffahrts- und Seehandelsrecht
-Transportrecht
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Unternehmensgründungen
-Markenschutz
-Prozessvertretung am DIFC Court
-Schiedsgerichtsbarkeit

Korrespondenzsprachen: Deutsch, Englisch,
Arabisch, Italienisch, Französisch, Hindi,
Persisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare zur
Ausbildung aufzunehmen: nein

mailto:info@fichtelegal.com
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Anders Legal Consultancy
Dr. Ines Anders
Rechtsanwältin & Legal Consultant
Sama Tower, Büro 806
Sheikh Zayed Road
PO Box 333 558
Dubai

Telefon:  +971 4 327 5888
Mobile:  +971 50 450 6620
Fax:         +971 4 327 5999
E-Mail:   info@anders.ae
Homepage: www.anders.ae

Fachrichtung:
- Handels- und Gesellschaftsrecht, insbesondere
-Gründung, Umstrukturierung und
Auflösung von Niederlassungen
-Handelsvertreterrecht
- Arbeitsrecht
- Immobilienrecht

Korrespondenzsprachen:
Deutsch und Englisch

Bereitschaft deutsche Rechtsreferendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nein

Schlüter Graf & Partner
Rechtsanwälte & Notare
Office Dubai
PO Box 29937
Dubai, VAE
Telefon: +971-(0)4-3971119
Fax: +971-(0)4-3973869
E-Mail: dubai@schlueter-graf.com
homepage: www.schlueter-graf.de

Büro Dortmund
Königswall 26
44137 Dortmund
Telefon: +49-(0)231-9144550
Fax: +49-(0)231-91445530
E-Mail: info@schlueter-graf.de

Fachrichtung:
-Wirtschaftsrecht der Golfstaaten
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Unternehmensgründung
-Vertragsgestaltung
-Arbeitsrecht
-Warenzeichen- und Patentrecht
-Immobilienrecht
-Baurecht
-Werkvertragsrecht
-Internationales Privatrecht
-Internationales Warenzeichenrecht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch, Französisch, Arabisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: ja

Rechtsanwalt Dr. Sassan Dieter
Khatib-Shahidi
PO Box 35778
Dubai, VAE
Telefon: +971-(0)50-4509011
Fax: +971-(0)50-45032390
E-Mail: sassan@khatib-shahidi.com

Büro Frankfurt a.M., Dr. Christian Ule
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt a.M.
Tel.: +49-(0)69-664 28964
Fax: +49-(0)69-664 08810

Fachrichtung:
-Wirtschaftsrecht, Gesellschafts-
und Vertragsrecht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch, Farsi

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nein

mailto:sassan@khatib-shahidi.com
http://www.schlueter-graf.de/
http://www.anders.ae/
mailto:info@anders.ae


Al Sharif Advocates & Legal Consultants
Rechtsanwalt Jörg Seifert
PO Box 8867
Dubai, VAE

Telefon: +971-(0)4-2628222
+971-(0)50-6367443
Fax: +971-(0)4-2628111

E-Mail: seifert@dubai-lawyer.com
www.dubai-lawyer.com

Fachrichtung:
Handels- und Gesellschaftsrecht
Unternehmensgründungen
Gewerblicher Rechtsschutz
Doppelbesteuerungsabkommen
Öffentliches Auftragswesen
Arbeitsrecht
Prozessvertretung

Korrespondenzsprachen: Deutsch, Englisch, 
Arabisch, Französisch, Persisch, Russisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nein

Azhari Legal Consultancy
Dr. Rassan R. Azhari, Fachanwalt für
SteuerR
PO Box 101
Dubai, VAE

Telefon: +971-(0)4-2341207
+971-(0)50-6884811
Fax: +971-(0)4-2341208
E-Mail: office@azhari-law.com
www.azhari-law.com

Fachrichtung:
-Wirtschaftsrecht der Golfstaaten
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Unternehmensgründungen/Offshore-
Gesellschaften
-Immobilienrecht
-Bau- und Architektenrecht
-Vertragsrecht
-Steuerrecht
-Schiedsgerichtsverfahren
-Nachfolgeplanung
-Franchise-Recht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch, Arabisch, Koreanisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nein

Rolf Meyer-Reumann
Legal Consultancy
PO Box 9353
Dubai, VAE
Telefon: +971-(0)4-3317110
Fax: +971-(0)4-3313832
E-Mail: dubai@meyer-reumann.com
www.meyer-reumann.com

Fachrichtung:
-Handelsrecht der Golfstaaten
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Arbeitsrecht
-Steuerrecht
-Erb- und Familienrecht
-Vertragsrecht

Korrespondenzsprachen: Englisch, Deutsch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: ja
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ABCCentre -
Almontasser Business-Law Consultancy
Centre
Rechtsanwalt Dr. Jur. Almontasser Fetih
P.O. Box 31303
Dubai, VAE
Telefon: +971-(0)4-3199337
+971-(0)50-5357973
Fax: +971-(0)4-3197474
e-Mail: dr.fetih@almontasser.com
www.almontasser.com

Büro München
Müller Str. 40, 80469 München
Tel.: +49-(0)89-54832490
Fax: +49-(0)89-54832488
e-Mail: germany@almontasser.com

Fachrichtung:
-Arbeitsrecht- und Steuerrecht
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Unternehmensgründungen
-Erb- und Familienrecht
-Seerecht
-Prozessvertretung
-Öffentliches Auftragswesen
-Gewerblicher Rechtsschutz
-Baurecht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch, Arabisch, Französisch, Persisch,
Russisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: ja

AMERELLER Legal Consultants
P.O. Box 97706
Dubai, VAE
Telefon: +971-(0)4-3329686
Fax: +971-(0)4-3329687
e-Mail: dubai@amereller.com
www.amereller.com

Büro München
Lenbachplatz 4, 80333 München
Tel.: +49-(0)89-5490190
Fax: +49-(0)89-54901999
e-Mail: office@amereller.com

Fachrichtung:
-Wirtschaftsrecht
-Handels- und Gesellschaftsrecht
-Vertragsrecht
-Nachfolgeplanung
-Warenzeichen- und Patentrecht
-Bankrecht, Islamic Banking
-Öffentliche Ausschreibungen
-Schiedsgerichtsbarkeit
-Steuerrecht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch, Arabisch, Französisch, Spanisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: ja

Rechtsanwalt: Dr. Michael Krämer, LL.M.
Straße: Sheikh Zayed Road, 28th Floor,
Al Moosa Tower II, Dubai
Telefon: +971 4 332 332 4
Fax: +971 4 332 332 5
E-Mail/Homepage:
m.kraemer@taylorwessing.com
www.taylorwessing.com

Fachrichtung: Wirtschaftsrecht

Korrespondenzsprachen: Deutsch,
Englisch

Bereitschaft deutsche Rechtsrefrendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nach Absprache

http://www.amereller.com/
http://www.almontasser.com/


Rechtsanwalt: Tatjana Fuhr
Sienna Legal Consultancy FZC
Business Centre 4, Office 614 B
Ras Al Khaimah

Free Trade Zone
Ras Al Khaimah
Tel.: +971-7-2076284
Fax: +971-7-2076285
info@siennalc.com
www.siennalc.com

Fachrichtung: Handels- und Gesellschaftsrecht
(inkl. Handelsvertreterrecht) Vertragsrecht,
Unternehmensgründungen, Arbeitsrecht,
Erbrecht, Immobilienrecht, 
Schiedsgerichtsverfahren

Korrespondenzsprachen: Deutsch, Englisch,
Französisch

Bereitschaft deutsche Rechtsreferendare
zur Ausbildung aufzunehmen: nein


